W  A  S  S  E  R
Novelle zum Wasserrechtsgesetz

Der Nationalrat hat Anfang März die Novelle zum Wasserrechtsgesetz beschlossen. Sie enthält keine für die Industrie fundamentalen Neuerungen gegenüber dem Ministerratsentwurf vom letzten Jahr. Es gibt keine Übergangsfristen bzw. keine Legisvakanz. Dies bedeutet, dass auch die neuen Instrumente zur Verwaltungserleichterung (siehe unten) sofort anwendbar sind.

Entwicklungen seit der Regierungsvorlage

Gegenüber der Regierungsvorlage vom Dezember 2010 haben sich nur mehr geringfügige Änderungen ergeben: 

· § 12a Abs. 3: Es wurde, wie im Begutachtungsentwurf, eine Amtsbeschwerdemöglichkeit für den BMLFUW eingeräumt. Dies entspricht auch der Vorgangsweise in § 33b Abs. 10 WRG betreffend die Abweichungsmöglichkeit vom Stand der Technik bei Abwassereinleitungen.
· § 21: Die Frist für die maximale Bewilligungsdauer für Bewässerungszwecke beträgt nun 12 Jahre anstelle von 15 Jahren.
· § 53: Ein Rahmenplan kann nun wie vor der Novelle 2003 auch außerhalb des Gewässerbewirtschaftungsplans durch Verordnung angenommen werden.
· Die übrigen Änderungen sind nur redaktionelle Anpassungen.

Ebenso hat der Ausschuss eine Reihe von zu beachtenden Feststellungen (etwa zur Rolle des neuen § 12a Abs. 3) angenommen. Weitere Vollzugsanweisungen in Form eines Erlasses zu den neuen Bestimmungen sollen folgen.

Bewertung der wesentlichen Neuerungen

Die Novelle insgesamt ist sehr positiv zu bewerten.

Durch den federführenden Einsatz der WKÖ gelang die Aufnahme einer Reihe von Verwaltungserleichterungen (unter anderem für Effizienzsteigerungen bei Wasserkraftanlagen (im Anzeigeverfahren gemäß den §§ 114 und 115 WRG), vereinfachte Verfahren bei bestimmten Geothermieanlagen (§ 31c WRG) oder auch generell die Möglichkeit, obsolet gewordene bzw. überzogene Bescheidauflagen zu beseitigen (§ 21b neu WRG)).

Die neuen Instrumente zum Hochwasserschutz sollten auch für Unternehmen mittel- bis längerfristig durch eine noch gezieltere Maßnahmenplanung- und -umsetzung zusätzlichen Schutz bringen. Eine entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung sollte helfen, mögliche Nutzungskonflikte bereits im Vorfeld weitgehend zu vermeiden bzw. für den notwendigen Ausgleich zu sorgen.

Bei den „verstärkten“, also unter Umständen mit Direktwirkung ausgestatteten, Sanierungsprogrammen nach § 33d (Alternative zu freiwilligen Maßnahmen oder einem Vorgehen mit nachträglichen Auflagen im Einzelfall) stellen die  Erläuterungen insbesondere klar, dass diese vorläufig vorwiegend für die Sanierungen im Bereich Hydromorphologie zum Einsatz kommen sollen (in der Schadstoffwirtschaft gibt es andere Instrumente) und die einzelnen, im Programm enthaltenen Maßnahmen „verhältnismäßig“ ausgestaltet sein müssen.
